
Bürgerverein Wentorf bei Hamburg e.V.

Beitrittserklärung
Bitte mit Druckbuchstaben ausfüllen

Einzelmitgliedschaft (Jahresbeitrag 15.- €)
Partnermitgliedschaft (Jahresbeitrag 23.- €)
Als Partner gelten zwei Personen, und zwar
-  Ehepaare
-  Lebenspartner
-  Geschwister
-  ein Elternteil mit Kind
wenn sie eine gemeinsame Adresse haben und der Betrag gemeinsam gezahlt bzw. abgebucht wird

Frau                 Herr
___________________

Titel

______________ ______________
Nachname Vorname

Frau           Herr
___________________

Titel

______________ ______________
Nachname Vorname

Frau       Herr
                                                            

___________________
Titel

______________ ______________
Nachname Vorname

________________________ ______ _________ _______________________________
Straße Nr PLZ Ort

________________________  ____________________________ _________________________
Telefon Mobiltelefon Fax

_________________________________________
eMail

Ich überweise / zahle den Mitgliedsbeitrag jedes Jahr im Januar/Februar auf das Konto des 
Bürgervereins

IBAN: DE78 2305 2750 0109 2019 79
BIC: NOLADE21RZB
Kreditinstitut: KSK Lauenburg

Ich nehme am SEPA-Lastschriftverfahren teil.
(Bitte das entsprechende Formular ausfüllen)

Die Datenschutzregelungen des Bürgervereins habe ich zur Kenntnis genommen und bin 
damit einverstanden.



_____________________________ ________________ _____________________________
Ort Datum Unterschrift

Datenschutzregelung des Bürgervereins Wentorf

Der Bürgerverein Wentorf führt zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und -betreuung eine 
Mitgliederkartei. Die Daten für diese Datei werden ausschließlich beim Mitglied erhoben – in der 
Regel über ein Eintrittsformular, gelegentlich auch mündlich persönlich.

Sie enthält folgende personenbezogene Daten 
 Name, Vorname
 Anschrift (Wohnort, Straße, Hausnummer)
 Telefonnummer / Handynummer
 E-Mail-Anschrift
 zu zahlender Mitgliedsbeitrag bzw. gezahlter Mitgliedsbeitrag
 Kontonummer / IBAN/BIC (sofern der Betrag eingezogen werden soll)
 Eintrittsdatum

Die Daten sind ausschließlich dafür bestimmt,

- den Kontakt mit den Mitgliedern zu ermöglichen, um ihnen Informationen über Tätigkeiten, 
Veranstaltungen, Planungen und Vorstellungen des Vereins zu übermitteln,

- die Durchführung von Versammlungen und Sitzungen zu ermöglichen (Erstellung von Listen, 
Versenden von Einladungen und Protokollen pp.),

- den Funktionsträgern (ausschließlich Vorstandsmitgliedern) bei Veranstaltungen, Exkursionen
pp. einen Abgleich mit der Mitgliederliste zu ermöglichen,

- die Mitgliedsbeitragszahlungen zu administrieren/dokumentieren,
- die Übermittlung von Namen, Vornamen, Kontonummer und des fälligen Betrages für das 

Einzugsverfahren durch die Sparkasse zu ermöglichen

Einwilligung
Die von der Datenverarbeitung betroffenen Personen müssen hierzu ihre Einwilligung erklären. Die 
Erklärung kann schriftlich, elektronisch oder auch konkludent erfolgen.

Zugiffsberechtigung
Zur bestimmungsgemäßen Nutzung der Daten sind ausschließlich die Mitglieder des Vorstandes 
zugriffsberechtigt.

Datensicherheit
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt auf dem Passwortgeschützen Computer des 
ehrenamtlich tätigen Schatzmeisters, zu dem außer ihm niemand Zugang hat. Die Sicherung der 
Daten für den Notfall erfolgt über einen USB-Stick mit Kennwortsicherung, der neben dem 
Schatzmeister nur dem Vorsitzenden zugänglich ist.

Datenlöschung
Personenbezogene Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn die für die Zwecke, zu denen sie 
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig sind (z.B. Austritt, Tod), 
die betroffene Person ihre Einwilligung widerruft oder Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt, 
die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder wenn die Löschung zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erforderlich ist. 
Über ihren ursprünglichen Zweck hinaus können gespeicherte personenbezogene Daten erhalten 
bleiben, wenn ihr Erhalt noch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist. Ihre Verarbeitung darf dann nur mit Einschränkungen und 
ausschließlich zu diesem Zweck erfolgen.



Archivierung
Der Verein führt ein Vereinsarchiv und verwahrt auch Vorgänge mit personenbezogenen Daten, die 
für die aktive Nutzung nicht mehr benötigt werden. Dieses Archivgut ist ausschließlich den 
Vorstandsmitgliedern zugänglich. Die Datenschutzregelungen für den Bereich der Archivierung erfolgt
gesondert.


